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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Jugendhilfeausschuss 22.04.2010

 
 
 
Verein Kinderbetreuung Streifenenten-Club e.V. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Verein Kinderbetreuung Streifenenten-Club wird in die Kita-Bedarfsplanung der Stadt 
Norderstedt aufgenommen.  
 
Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die Schaffung einer neuen Krippengruppe in der 
Kinderbetreuung Streifenenten-Club e.V. zum Kindergartenjahr 2010/2011. Die 
Stadtvertretung wird gebeten, den erforderliche Investitionskostenzuschuss in Höhe von 
3234 € in den Ersten Nachtrag zum Haushalt 2010/2011 aufzunehmen. 
 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt außerdem dem Abschluss eines Vertrags über die 
Betriebskostenförderung mit den Träger entsprechend der Verträge mit den anderen Trägern 
von nichtstädtischen Kindertagesstätten zu. Die Stadtvertretung wird gebeten, die 
notwendigen Mehraufwände für die Betriebskostenförderung in Höhe von 35.037 € für 2010 
und 84.088 € für 2011  in den Ersten Nachtrag zum Haushalt 2010/11 aufzunehmen.  
 
Voraussetzung ist eine gültige Betriebsgenehmigung des Kreises Segeberg für die 
Einrichtung. 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Streifenentenclub betreibt seit mehreren Jahren eine kindergartenähnliche Einrichtung in 
Glashütte, Hans-Böckler-Ring 33, mit einer altersgemischten Gruppe (0 Jahre – 
Schuleintritt). 
 
Der Verein Kinderbetreuung Streifenenten-Club e.V. hat nun gegenüber der Stadt erklärt, 
dass er ab August 2010 eine Krippe gemäß § 1 Abs. 2 KiTaG SH betreiben möchte und die 
Einrichtung als Träger einer Kindertageseinrichtung gemäß § 9 KiTaG SH errichten und 
betreiben möchte (siehe Anlage 1). Der Verein ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 
und erfüllt damit die Grundvoraussetzung (siehe Anlage2). 
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Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 10.12.09 beschlossen, rund 200 neue 
Plätze in Kindertagesstätten (Krippen- und Familiengruppen) für Kinder unter drei Jahren bis 
2013 zu schaffen. In Glashütte ist die Versorgungsquote mit Betreuungsplätzen für U3-
Kinder einschließlich der Tagespflegeplätze mit rund 17 % derzeit unterdurchschnittlich. Mit 
den bereits beschlossenen zusätzlichen Gruppen in der Kita Sternschnuppe und der 
beantragten Gruppe würde sie auf rund 25 % steigen. Aus der Sicht der Verwaltung macht 
es also Sinn sie in die Kita-Bedarfsplanung aufzunehmen. 
 
Gemäß den Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von Investitionen im 
Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ werden zur 
Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren erforderliche 
Investitionen in Krippengruppen der Kindertagesreinrichtungen gefördert. Die Förderung 
beträgt für Umwandlungsmaßnahmen, für die keine Architekten- und Ingenieurleistungen 
erforderlich sind max. 2.000 € pro Platz, die Zuwendungshöhe darf jedoch zwei Drittel (66,66 
%) der tatsächlich zuwendungsfähigen Ausgaben nicht übersteigen. 
 
 
 
 
 
 


